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 Veröffentlicht am 07.10.1998

Index

63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20b Abs1 Z3;

Rechtssatz

Bei Beurteilung der Frage des zweckmäßigerweise in Betracht kommenden ö9entlichen Beförderungsmittels ist auch

die Frage des Anschlusses an ein ö9entliches Beförderungsmittel im Wohnort - sofern die Benutzung eines solchen bei

einer verhältnismäßig kurzen Wegstrecke beispielsweise aus gesundheitlichen Gründen notwendig erscheint - sowie

die Frage von regelmäßigen Zugsverspätungen oder allenfalls angeordneter Erbringung von Überstunden zu

überprüfen.
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